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mehr festgesetzt werden. Folge: Sie 
könnten so „ihre positive Wirkung 
als obere Schwelle von Vertragsprei-
sen nicht länger entfalten“. 
Rahmenverträge und Einzelver-
einbarungen müssen gleichrangig 
geschlossen werden können, so-
weit noch kein Rahmenvertrag in 
dem betroffenen Produktbereich 
existiert. Der GKV-Spitzenverband 
räumt ein, dass unterschiedlich 
beurteilt werde, ob ein Vorrangver-
hältnis zwischen Rahmenvertrag 
und einer Einzelfallvereinbarung 
besteht. So sei insbesondere eine 
Krankenkassenaufsicht der Auf-
fassung, dass Vereinbarungen im 
Einzelfall nur die absolute Aus-
nahme darstellen dürfen. „Dies ist 
weder dem Gesetzeswortlaut zu 
entnehmen, noch liegen hierfür 
irgendwelche Gründe vor“, so der 
GKV-Spitzenverband.
Wieder wettbewerblich ausge-
richtete Vertragsbeziehungen 
zwischen Krankenkassen und 
Hilfsmittel-Leistungserbrin-
gern. Gesetzliche Regelungen und 
Sanktionsmaßnahmen sollten ge-
schaffen werden, um Kooperationen 
auf Leistungserbringerseite und 
Verhaltensweisen zu unterbinden, 
die dazu geeignet sind, Wettbewerb 
zu verhindern, einzuschränken 
oder zu verfälschen. Beschränkung 

Grundsätzlich müssen laut dem Posi-
tionspapier „bewährte Steuerungs-

instrumente gestärkt und wettbewerbs-
behindernde Strukturen aufgebrochen 
werden“. Die Ausgabendynamik im Hilfs-
mittelbereich habe lange Zeit insbeson-
dere durch Festbetragsregelungen und 
Ausschreibungen abgeschwächt werden 
können. 

Gesetzgeberische Eingriffe in Qualität 
und Wirtschaftlichkeit und die Recht-
sprechung hätten aber dazu geführt, dass 
die den Krankenkassen in der Vergangen-
heit zugestandenen Wettbewerbsinst-
rumente nicht mehr angewendet wer-
den können, bilanziert der GKV-Spit-
zenverband. 

Gleichzeitig teilt das Positionspapier 
kräftig gegen die Leistungserbringer-
seite aus. Dort hätten sich „strategisch 
ausgerichtete Konsortien und Verhal-
tensweisen herausgebildet, die faire 
Verhandlungsprozesse für die Kranken-
kassen erschweren und den Wettbewerb 
im Hilfsmittelbereich vollends zum Er-
liegen bringen“. 

Beispielhaft wird auf das ARGE-Mo-
dell verwiesen, das es geschafft habe, 
gegenüber den Krankenkassen einheit-
liche Preisaufschläge für ihre Leistungen 
im Rahmen bestehender Versorgungs-
verträge zu fordern und auch mehrfach 
durchzusetzen. Dieses Vorgehen habe 

aber letztendlich auch das Bundeskar-
tellamt auf den Plan gerufen. 

Aus diesen Gründen sieht der GKV-Spit-
zenverband nun dringenden Reformbe-
darf im Hilfsmittelbereich: „Dazu bedarf 
es einer Neujustierung der Steuerungs-
instrumente und eines fairen Wettbe-
werbs. Monopolartige Strukturen sind 
aufzubrechen und Rechtsunsicherheiten 
zu beseitigen“, heißt es im Positions-
papier. Folgende zentrale Maßnahmen 
werden aus Sicht des GKV-Spitzenver-
bandes diesem Ziel gerecht:

Erweiterte vertragsrechtliche 
Handlungsspielräume. Kranken-
kassen sollen wieder insbesondere 
„Ausschreibungen und Open-
House-Verträge mit festen Quali-
tätskriterien, die auch über das 
Hilfsmittelverzeichnis hinausgehen 
können“, ermöglicht werden. So 
lasse sich u. a. die durch fehlenden 
Anbieterwettbewerb entstandene 
Preisspirale nach oben begrenzen. 
Verfassungskonforme und rechts-
sichere Ausgestaltung der Fest-
betragsregelung für Hilfsmittel. 
Der GKV-Spitzenverband moniert, 
dass Festbeträge für Hilfsmittel 
aufgrund der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) auf 
Basis der aktuellen Rechtslage nicht 
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Schiedsverfahren durchzuführen 
sind, wenn im betroffenen Ver-
sorgungsbereich Beitrittsverträge 
existieren.

-
bringer zur Angabe der Gründe 
für Mehrkosten im Wege elektro-
nischer und digital auswertbarer 
Daten.

Anwendung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes in Höhe von 7 Pro-
zent auf alle medizinischen Geräte 
und Hilfsmittel.
Entbindung der Krankenkassen 
von unnötigen, nicht umsetzbaren 

soweit sie sich auf den Einsatz von 
Produkten in Gesundheitseinrich-
tungen beziehen oder im Verhältnis 

der Vertragshoheit auf einzelne 
Leistungserbringende, einzelne 
Verbände oder einzelne Zusammen-
schlüsse von Leistungserbringenden 
(z. B. Leistungsgemeinschaften), mit 
denen Vertragsverhandlungen unab-
hängig voneinander geführt werden.
Sachgerechte und wettbewerbs-
fördernde Festlegung von 
Umfang und Art der Veröffent-
lichung von Vertragsinhalten 
durch die Krankenkassen. Befug-
nis für den GKV-Spitzenverband, 
das Nähere in Rahmenempfehlun-

-
gabe von Vertragsinhalten nur bei 
berechtigtem Interesse.
Verbindliche Vorschrift für 
alle Beteiligten, Ergebnisse aus 
Schiedsverfahren anzuerkennen 
und umzusetzen; bzw. dass keine 

zum Risikopotenzial der Hilfsmittel 
unangemessen sind. Nötig dafür: 
eine entsprechende Änderung der 
Medizinproduktebetreiberverord-
nung (MPBetreibV)

-
malig im Gültigkeitszeitraum 
durchzuführende Überwachungstä-
tigkeit; Beschränkung auf fachliche 
Anforderungen und grundsätzlich 
nach Aktenlage.
Auszahlung eines festen pauschalen 
Leistungsbetrags für zum Verbrauch 

Leistungsberechtigten.
wds

i Kurzlink zum Positionspapier 
des GKV-Spitzenverbandes:                      
https://t1p.de/spibu-papier
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